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Methodenbewertung 

Hecken: Bundestag wehrt zum dritten Mal 
fachliche Übergriffspläne des Bundesministe-
riums für Gesundheit auf G-BA ab 
Berlin, 26. September 2019 – Zur anstehenden abschließenden Bera-
tung des Bundestages zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Er-
richtung eines Implantateregisters in Deutschland erklärt Prof. Josef He-
cken, unparteiischer Vorsitzender des Gemeinsamen Bundesausschus-
ses (G-BA), heute in Berlin: 

„Ich bin dankbar, dass die Mitglieder des Deutschen Bundestages die 
vom Gesundheitsministerium geplante Einführung einer faktischen 
Fachaufsicht aller Voraussicht nach nicht mittragen werden – die Be-
schlussempfehlung des Ausschusses für Gesundheit spricht sich klar 
gegen einen § 94 Abs. 1a SGB V (NEU) aus und hat die Vorschrift aus 
dem Gesetzentwurf entfernt. Im anderen Fall wäre die fachliche Unab-
hängigkeit des G-BA, die auf einer Entscheidungsfindung auf der Basis 
wissenschaftlicher Erkenntnisse beruht, fundamental in Frage gestellt 
worden. Und dies unter dem Deckmantel der Verfahrensbeschleunigung 
und zum angeblichen Wohle der Patientinnen und Patienten.  

Es ist jetzt das dritte Mal, dass der Bundestag derartige fachliche Über-
griffsmöglichkeiten abwehrt und die entsprechenden Passagen aus dem 
Gesetzentwurf entfernt. Das BMG wollte im Januar und Frühsommer mit 
noch viel weitgehenderen Ideen in die Arbeit des G-BA eingreifen: Sei-
nerzeit war geplant, durch Ministerverordnung mehr oder weniger evi-
denzfreie Methoden in die Versorgung einschließen zu können. Diese 
Vorgänge sind auch deshalb so bemerkenswert, weil nur ganz wenige 
unserer Beschlüsse von der Rechtsaufsicht beanstandet wurden.  

Hinsichtlich der vorgesehenen Ermächtigung des BMG zum Erlass von 
Verfahrensvorschriften zu einer Methodenbewertung ist bedenklich, 
dass hier kein Bezug zu den internationalen Standards der Medizin ent-
halten ist – so wie dies zum Beispiel in der Arzneimittelnutzenbewer-
tungsverordnung selbstverständlich der Fall ist. Es bleibt zu hoffen, dass 
der Bundesminister über diese unpräzise Regelung nicht versucht, quasi 
durch die Hintertür eine evidenzbasierte Entscheidungsfindung des G-
BA auszuhöhlen oder zu erschweren. Das wäre ein großer Rückschritt, 
durch den Patientinnen und Patienten gefährdet und gleichzeitig auch 
das Wirtschaftlichkeitsgebot für den solidarisch finanzierten Leistungska-
talog aufgegeben würde. Wenn der Bundesminister am Welttag der Pati-
entensicherheit alle Akteure im Gesundheitswesen auffordert, bei ihren 
Entscheidungen die Sicherheit in den Vordergrund zu stellen, wäre es 
fatal, durch die Absenkung von Evidenzanforderungen Methoden in den 
Leistungskatalog aufzunehmen, über deren Sicherheit und Wirksamkeit 
man noch nichts oder zu wenig weiß. So macht man Patienten in erster 
Linie zu Versuchsobjekten, das darf nicht passieren.    
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Dass es trotz mancher Optimierungspotenziale in der Arbeit des G-BA 
keinen Anlass für ein undifferenziertes G-BA-Bashing gibt, beweist ein-
drucksvoll der dem Bundestagsausschuss für Gesundheit erstattete Be-
richt über die Erfüllung der gesetzlich erteilten, zum Teil sehr komplexen 
Regelungsaufträgen aus der 18. Wahlperiode. Von den 57 neuen Aufga-
ben wurden faktisch alle fristgerecht erfüllt, die Verzögerungen bei den 
DMP „Depression“ und „Chronischer Rückenschmerz“ waren mit Blick 
auf die in den Bereichen sehr schwache Evidenzlage bereits vorherge-
sagt. Das spricht für die Qualität unserer Arbeit, denn neben der Bear-
beitung der 57 Aufträge sind noch parallel ca. 1.300 „Routinebe-
schlüsse“ gefasst worden, die teilweise auch sehr komplex, „gefahrge-
neigt“ und umstritten waren. Die Substitutionsausschlussliste, die Si-
cherstellungszuschläge, die gestufte Notfallversorgung, die Überarbei-
tung der Psychotherapierichtlinie und der Bedarfsplanungsrichtlinie und 
die Fortschreibung der Kinderherzrichtlinie sind nur einige wenige Bei-
spiele. 

Am Ende dieses Tages werde ich froh über das Vertrauen sein, das der 
Bundestag dem G-BA als Selbstverwaltungsgremium gegenüber zum 
Ausdruck bringt. Bedauerlich ist allerdings der deutlich gewordene Um-
stand, dass der Gesetzgeber uns offenbar mehr vertraut und mehr zu-
traut, als es die Rechtsaufsicht zu tun scheint.“ 

 

 
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste Beschlussgremium der gemein-
samen Selbstverwaltung der Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Psychothera-
peutinnen und Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland. Er be-
stimmt in Form von Richtlinien den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) für etwa 70 Millionen Versicherte. Der G-BA legt fest, welche Leistungen der medizini-
schen Versorgung von der GKV übernommen werden. Rechtsgrundlage für die Arbeit des G-BA 
ist das Fünfte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB V). Entsprechend der Patientenbeteiligungs-
verordnung nehmen Patientenvertreterinnen und Patientenvertreter an den Beratungen des  
G-BA mitberatend teil und haben ein Antragsrecht. 

Den gesundheitspolitischen Rahmen der medizinischen Versorgung in Deutschland gibt das 
Parlament durch Gesetze vor. Aufgabe des G-BA ist es, innerhalb dieses Rahmens einheitliche 
Vorgaben für die konkrete Umsetzung in der Praxis zu beschließen. Die von ihm beschlossenen 
Richtlinien haben den Charakter untergesetzlicher Normen und sind für alle Akteure der GKV 
bindend. 

Bei seinen Entscheidungen berücksichtigt der G-BA den allgemein anerkannten Stand der medi-
zinischen Erkenntnisse und untersucht den diagnostischen oder therapeutischen Nutzen, die 
medizinische Notwendigkeit und die Wirtschaftlichkeit einer Leistung aus dem Pflichtkatalog der 
Krankenkassen. Zudem hat der G-BA weitere wichtige Aufgaben im Bereich des Qualitätsmana-
gements und der Qualitätssicherung in der ambulanten und stationären Versorgung. 
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